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Keine Prüfungen an jüdischen Feiertagen 1 

Gegenwärtig werden an Hochschulen und Universitäten in Bayern an gesetzlichen Feiertagen, welche 2 

oftmals auch christliche Feiertage sind, keine Prüfungen abgehalten. 3 

Um dieser Ungleichbehandlung entgegenzuwirken, darf keinem Studierenden ein Nachteil 4 

entstehen, wenn er oder sie auf Grund von gewichtigen religiösen oder weltanschaulichen 5 

Feiertagen von einer Prüfung zurücktritt. 6 


